
# 119.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxon.)

§ 11: Willensmängel II –
Irrtumstatbestände und 

gleichgestellte Tatbestände 

– Einheit 22 –
(Problematik fehlenden Erklärungsbewusstseins, 

Eigenschaftsirrtum, Übermittlungsirrtum)



„System“ der unbew. Willensmängel u. Willensbeeinflussung

„Fehlerhafte“ rechtsgeschäftliche Erklärung

Fehler/Störung bei der

Äußerung/Übermittlung

des Willens

▪ §§ 119 I, 120 BGB
→ zeitlich beschränktes An-
fechtungsrecht

▪ Schutz des 
Vertrauensinteresses über 
Schadensersatz gem. § 122 
BGB.

Fehler/Störung bei der 

Bildung des Willens

Innere Ursache
(Irrtum über die Motive)

▪ Vgl. § 119 II BGB 
→ zeitlich beschränktes An-
fechtungsrecht

▪ Schutz des Vertrauensinteresses 
über Schadensersatz gem. § 122 
BGB

Äußere Ursache
(Willensbeeinflussung von Außen)

Täuschung Drohung

▪ § 123 I Alt. 1, II 
BGB

▪ Kein
Schadensersatz, 
da kein 
schutzwürdiges 
Vertrauen

▪ § 123 I Alt. 2, II 
BGB

▪ Kein
Schadensersatz, 
da kein 
schutzwürdiges 
Vertrauen

Anfechtbarkeit Unbeachtlichkeit Anfechtbarkeit

Wertung: erweiterte Auflösbarkeit 
durch den

Beeinflussten

Wertung: korrigierbarer Fehler
Wertung: Motivirrtümer sind grds. 
unbeachtlich, Eigenschaftsirrtum 

als enge Ausnahme

Anfechtbarkeit



Problematik fehlenden Erklärungsbewusstseins (1)

# 319.05.2026

Tatbestand der Willenserklärung

Geschäftswille

(Wille, die objektiv konkret bezeichneten
Rechtsfolgen zu bewirken. Fehlt, wenn 
Erklärender andere Rechtsfolgen als die 

bezeichneten bewirken will)

Bezeichnung von konkreten 
Rechtsfolgen

(Erklärung ist objektiv auf die Herbei-
führung konkreten Rechtsfolgen gerichtet. 

Fehlt bei unvollständiger oder 
widersprüchlicher Erklärung)

Erklärungsbewusstsein

(Wille, überhaupt irgendwelche Rechtsfolgen 
zu bezeichnen. Fehlt, wenn Erklärender gar 
keine Willenserklärung abgeben will)

Objektiver Rechtsbindungs“wille“

(Erklärung ist objektiv, d.h. aus der Sicht des 
Empfängers, auf die Bewirkung von 

irgendwelchen Rechtsfolgen gerichtet)

Handlungswille

(Wille, eine Erklärungshandlung 
vorzunehmen. Fehlt bei vis absoluta, Reflex, 

Hypnose etc.)

Erklärungshandlung

(Äußeres menschliches Verhalten, das  
potentiell willensgesteuert ist)

SubjektivObjektiv

Unverzichtbares Wirksamkeitserfordernis einer Willenserklärung Kein Wirksamkeitserfordernis umstritten



Problematik fehlenden Erklärungsbewusstseins (2)

▪ Ausgangslage

– Der Handelnde wollte nicht lediglich ein andere, sondern gar keine rechtlich bindende 

Erklärung abgeben, aus dem Empfängerhorizont (§ 157 BGB) entsteht aber der 

Eindruck einer Willenserklärung.

▪ Lösungsvorschläge

– (1) Erklärungsbewusstsein ist konstitutives Merkmal einer Willenserklärung (MM)

➢ Arg.: § 118 BGB

➢ Folge: Es liegt keine Willenserklärung vor.

➢ Aber: § 122 BGB (Schadensersatzpflicht) wird analog angewendet.

– (2) Erklärungsbewusstsein ist kein konstitutives Merkmal einer Willenserklärung 

➢ Arg.: § 116 BGB

➢ Folge: Es liegt eine Willenserklärung vor.

➢ Aber: Anfechtbar analog § 119 I BGB

➢ Nichtigkeit nach § 142 I BGB analog nach erfolgter Anfechtung

➢ Schadensersatzpflicht nach § 122 BGB analog

– Praktischer Unterschied dieser Lösungsansätze

➢ Erfordernis einer (rechtzeitigen, § 121 BGB!) Anfechtungserklärung!

# 419.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)



Problematik fehlenden Erklärungsbewusstseins (3)

– (3) BGH/hM

➢ Bloße Anfechtbarkeit analog § 119 I BGB, sofern der Erklärende erkennen musste, 

dass seine Erklärung als Willenserklärung verstanden wird (→ „fahrlässige 

Willenserklärung“).

# 519.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

BGHZ 91, 324 „Sparkassen-Fall“:

Schreiben der Bank:

„Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 

zugunsten der Firma SVG-GmbH haben wir gegenüber Ihrer Firma die 

selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von DM 150 000 übernommen. 
Wir wären Ihnen für eine kurze Mitteilung sehr verbunden, wie hoch sich die 

Verpflichtungen der Firma SVG-GmbH bei Ihnen derzeit belaufen...“

Antwort:

„Wir danken für Ihr Schreiben vom 8. 9. 1981 und haben gerne zur Kenntnis genommen, 

dass Sie gegenüber der Firma SVG-mbH... die selbstschuldnerische Bürgschaft 
gegenüber unserer Firma in Höhe von 150 000 DM übernommen haben.“



Problematik fehlenden Erklärungsbewusstseins (4)

# 619.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

BGHZ 91, 324 „Sparkassen-Fall“

„Eine Willenserklärung liegt bei fehlendem Erklärungsbewußtsein allerdings 
nur dann vor, wenn sie als solche dem Erklärenden zugerechnet werden kann. 
Das setzt voraus, daß dieser bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, daß seine Erklärung oder sein 
Verhalten vom Empfänger nach Treu und Glauben und mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefaßt werden durfte. …

Das Schreiben der Beklagten vom 24. September 1981 erfüllt nicht die 
Voraussetzungen einer Anfechtungserklärung im Sinne des § 143 Abs. 1 BGB. 
Anfechtungserklärung ist jede Willenserklärung, die unzweideutig erkennen läßt, 
daß das Rechtsgeschäft rückwirkend beseitigt werden soll. ….

Das Berufungsgericht nimmt an, daß die Beklagte mit ihrem Schreiben vom 6. 
Oktober 1981 verspätet, nämlich nicht ohne schuldhaftes Zögern angefochten 
habe (§ 121 Abs. 1 BGB).“



Problematik fehlenden Erklärungsbewusstseins (5)

# 719.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

BGHZ 149, 129 „Ricardo.de“:

Entgegen der Auffassung der Revision fehlt es auf Seiten des Beklagten nicht an einer entsprechenden 

Willenserklärung. Diese liegt nach den zutreffenden Ausführungen des Berufungsgerichtes darin, dass 

der Beklagte die von ihm eingerichtete Angebotsseite für die Versteigerung seines Pkw mit der 

(ausdrücklichen) Erklärung freischaltete, er nehme bereits zu diesem Zeitpunkt das höchste, wirksam 

abgegebene Kaufangebot an. 

Eine Willenserklärung ist eine Äußerung, die auf die Herbeiführung eines rechtsgeschäftlichen Erfolges 

gerichtet ist. Ob eine Äußerung oder ein schlüssiges Verhalten als Willenserklärung zu verstehen ist, 

bedarf der Auslegung.

Unerheblich ist, ob sich der Beklagte bei Abgabe seiner Willenserklärung und Freischaltung der 

Angebotsseite des verbindlichen Charakters seiner Erklärung bewusst war. Trotz fehlenden 

Erklärungsbewusstseins (Rechtsbindungswillens, Geschäftswillens) liegt eine Willenserklärung vor, 

wenn der Erklärende - wie der Beklagte - bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 

hätte erkennen und vermeiden können, dass seine Äußerung nach Treu und Glauben und der 

Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden durfte (BGHZ 91, 324; BGHZ 109, 171, 177). Ein 

für den Empfänger nicht erkennbarer Vorbehalt, sich nicht binden zu wollen, ist unbeachtlich (§ 116 

BGB). Dem Erklärenden verbleibt nur die Möglichkeit einer Anfechtung seiner Willenserklärung nach §§

119 ff BGB in den dort bestimmten Grenzen.



Übermittlungsirrtum, § 120 BGB (1)

▪ Unbewusst falsche Übermittlung durch Erklärungsboten oder 

technische Einrichtung 

– zB Softwarefehler, s. BGH NJW 2005, 976

▪ Wichtig: Bei bewusst falscher Übermittlung oder beim „Boten ohne 

Botenmacht“ (also einer Person, die gar nicht Bote ist) erfolgt keine 

Zurechnung an den „Erklärenden“ (§§ 177 ff BGB analog → dazu 

später im Stellvertretungsrecht!).

▪ Konsequenz: Es liegt gar keine Willenserklärung des (nur vermeintlich) 

Erklärenden vor.

– Eine Anfechtung ist also unnötig! 

▪ Nicht anwendbar bei Falschübermittlung durch Empfangsboten

– Dann aber uU Inhaltsirrtum (§ 119 I BGB) bei einer darauf folgenden 
Willenserklärung (Annahme) seitens des Erklärungsempfängers!

# 819.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)



Übermittlungsirrtum, § 120 BGB (2)

# 919.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

KäuferBote
„Ich verkaufe an K für 1.000.-“ „V will Dir für 500.- verkaufen“

„Einverstanden“ 

▪ Unbewusst falsche Übermittlung durch den Boten (B) ist dem Verkäufer (V) zuzurechnen, weil B 
Erklärungsbote ist, d.h. V‘s Gehilfe ist.

▪ Empfängerhorizont des Käufers (K): Verkauf zu 500.-

▪ Annahmeerklärung des K ist aus dem Empfängerhorizont auszulegen als Annahme zu 500.-

▪ Zwischenergebnis: Vertragsschluss zu 500.-

▪ Aber: V kann nach § 120 BGB (unverzüglich) anfechten → Vertragsnichtigkeit nach § 142 I BGB

Unrichtige Übermittlung durch Erklärungsboten

Verkäufer



Übermittlungsirrtum, § 120 BGB (3)

# 1019.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

▪ Falsche Übermittlung durch den Boten (B) ist dem Käufer (K) zuzurechnen, weil B Empfangsbote ist 
und diesem eine Erklärung mit dem Inhalt „1000.-“ zugegangen ist.

▪ Angebot des Verkäufers (V): Verkauf zu 1000.-

▪ Annahmeerklärung des K ist aus dem Empfängerhorizont auszulegen als Annahme zu 1000.-

▪ Zwischenergebnis: Vertragsschluss zu 1000.-

▪ Anfechtbarkeit:

− Für K hatte seine Erklärung „Einverstanden“ den Inhalt „500.-“

− K kann nach § 119 I Alt. 1 BGB (Inhaltsirrtum) anfechten → Vertragsnichtigkeit nach § 142 I BGB

Abgrenzung: Unrichtige Übermittlung durch Empfangsboten

KäuferBote
„Ich verkaufe an K für 1.000.-“ „V will Dir für 500.- verkaufen“

„Einverstanden“ 

Verkäufer



# 1119.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

Behandlung von agentischer KI (1)



# 1219.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

Behandlung von agentischer KI (2)



# 1319.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

Behandlung von agentischer KI (3)

How to treat „Agent AI“

• Noch keine höchstr.Rechtsprechung zur 

Behandlung vom KI-Agenten im 

Rechtsverkehr

• Behandlung in der Literatur ist umstritten
1. Ansicht: KI als e-Person (-), hat sich nicht 

durchgesetzt, KI Rechtssubjektivität zuzuweisen und 

es besteht auch kein regulatorischer Bedarf

2. Ansicht: KI-Agent als Stellvertreter, § 164 analog (-), 

da keine Rechtssubjektivität vorliegt und § 179 II BGB 
(auch bei analoger Anwendung) gegenstandslos wäre

3. Ansicht: KI-Agent als Bote, § 120 BGB (analog) (-), da 

kein Mensch (Bote) bzw. bloße 

Übermittlungseinrichtung vorliegt. KI generiert die 
Willenserklärung. Analoge Anwendung iÜ abzulehnen, 

da § 120 keine Zurechnungsnorm darstellt, sondern 

die Anfechtbarkeit einer bereits zugerechneten 
Erklärung beinhaltet

4. Ansicht: Grundsätze der Blanketterklärung (-), da 

nicht vergleichbar; es erfolgt keine Blankoerklärung, 

sondern konkrete Beauftragung per Prompt; Auch 
Regressnahme nicht möglich, wenn KI entgegen des 

Prompts agiert.

5. Ansicht: Anwendung der Grundsätze der 

automatisierten WE. (+) Zurechnung der WE, da 
Nutzer sich willentlich dazu entscheidet, KI-Agent 

einzusetzen und Nutzer somit auch mit dem Risiko von 

Fehlern leben muss. 

→ weiterführend Pravemann RDi 2025, 620



# 1419.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

Behandlung von agentischer KI (4)

Käufer

KI Agent

Prompt: „Verkaufe 
Waren an Käufer 
für nicht weniger 
als € 1.000.-“ 

„V will Dir für 500.- verkaufen“

„Einverstanden“ 

Verkäufer

„Willensmängel“ bei Einsatz von KI Agenten

▪ Unrichtige falsche Übermittlung durch KI-Agenten ist dem Verkäufer (V) zuzurechnen, weil V KI 
Agenten willentlich einsetzt und damit das Risiko von Fehlgenerierungen 
(Halluzinationen/Konfabulationen) zu tragen hat. → Grundsätze automatisierter Willenserklärungen

▪ Empfängerhorizont des Käufers (K): Verkauf zu 500.-

▪ Annahmeerklärung des K ist aus dem Empfängerhorizont auszulegen als Annahme zu 500.-

▪ Zwischenergebnis: Vertragsschluss zu 500.-

▪ Aber: V kann nach § 119 BGB (Erklärungsirrtum) unverzüglich anfechten , da falsches 
Erklärungszeichen (500 € statt „nicht unter € 1.000,-“) verwendet worden ist
→ Vertragsnichtigkeit nach § 142 I BGB



Behandlung von agentischer KI (5)

KI AgentInput-Prompt

Verkäufer

„Willensmängel“ bei Einsatz von KI Agenten

System-Output

Generierte Willenserklärung

Input- Prompt System-Output Relevante Willensmängel

Dem Willen entsprechender Prompt 
(Richtiger Input)

Dem Willen nicht entsprechender Output, 
z.B. Halluzination/Konfabulation (Falscher 

Output)
Erklärungsirrtum, § 119 I Alt. 2 BGB

Dem Willen nicht entsprechender Prompt, 
z.B. verschreiben bzw. Irrtum über 
Bedeutung des Erklärungszeichens 

(Falscher Input)

Nicht dem Willen, aber dem Input 
entsprechender Output

(Output entspricht Input-Prompt)

Erklärungsirrtum, § 119 I Alt. 2 BGB
bzw.

Inhaltsirrtum, § 119 I Alt. 1 BGB

Dem Willen nicht entsprechender Prompt, 
z.B. verschreiben bzw. Irrtum über 
Bedeutung des Erklärungszeichens 

(Falscher Input)

Weder dem Willen, noch dem Input 
entsprechender Output, z.B. 
Halluzination/Konfabulation 

(Falscher Output)

Erklärungsirrtum, § 119 I Alt. 2 BGB
bzw.

Inhaltsirrtum, § 119 I Alt. 1 BGB

Dem Willen nicht entsprechender Prompt, 
z.B. verschreiben bzw. Irrtum über 
Bedeutung des Erklärungszeichens 

(Falscher Input)

Dem Willen, aber nicht dem Input 
entsprechender Output (Richtiger Output)

Kein relevanter Irrtum

Dem Willen entsprechender Prompt 
(Richtiger Input)

Dem Willen entsprechender Output 
(Richtiger Output) Kein relevanter Irrtum

Dem Willen entsprechender Prompt 
(Richtiger Input)

Dem Willen entsprechender Output 
(Richtiger Output aber fehlerhafte 

Übermittlung)
Übermittlungsirrtum, § 120 BGB



Übersicht

# 1619.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

Inhaltsirrtum

(§ 119 I Alt. 1)

Zur Anfechtung berechtigende 
Irrtümer

Erklärungsirrtum

(§ 119 I Alt. 2)

Eigenschaftsirrtum

(§ 119 II)

Übermittlungsirrtum

(§ 120)

Erklärender nutzt ein 

anderes 

Erklärungszeichen, 

als er will

→ Verschreiben, 

Versprechen etc.

Erklärender benutzt 

das gewollte 

Erklärungszeichen, 

verkennt aber 

dessen Bedeutung

Unbewusst falsche 

Übermittlung durch 

Erklärungsboten 

oder technische 

Einrichtung 

→ Softwarefehler

Irrtum = unbewusstes Auseinanderfallen von objektiv Erklärtem und 
subjektiv Gewolltem



Eigenschaftsirrtum, § 119 II BGB (1)

▪ Charakter

– Ausnahmsweise beachtlicher Motivirrtum

▪ Eigenschaft

– Alle tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die infolge ihrer Beschaffenheit 
und Dauer auf die Brauchbarkeit und die Wertschätzung der Person oder Sache 

von Einfluss sind und in der Person oder Sache selbst ihren Grund haben, von ihr 

ausgehen und sie kennzeichnen oder näher beschreiben. 

– Dazu gehören somit wertbildende Faktoren, nicht hingegen der „gemeine Wert“ 
(Preis) einer Sache.

▪ Verkehrswesentlichkeit

– Nach der Verkehrsanschauung im Hinblick auf das konkrete Geschäft wird die 
Eigenschaft als wertbildend angesehen

▪ Beispiel: A stellt B als Arzt in seinem Krankenhaus ein, da er glaubt, B 

besitze die notwendige Approbation. Dies ist nicht der Fall. Als dies 

auffällt, ficht A seine Willenserklärung wegen Eigenschaftsirrtum an. 
# 1719.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)



Eigenschaftsirrtum, § 119 II BGB (2)

▪ Aber

– Vorrang der geschäftstypischen Risikoverteilung

– Vorrang des Gewährleistungsrechts bzw. Familienrechts

▪ Anders die (nicht herrschende, aber interessante!) Theorie vom 

rechtsgeschäftlichen Eigenschaftsirrtum (W. Flume):

– „Verkehrswesentlich“ sollen danach nur im jeweiligen Rechtsgeschäft (konkludent) 

vereinbarte Eigenschaften sein (= Ausschluss einseitiger Vorstellungen einer Partei)

# 1819.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)



Eigenschaftsirrtum, § 119 II BGB (3)

# 1919.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)



Übersicht

# 2019.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)

Inhaltsirrtum

(§ 119 I Alt. 1)

Zur Anfechtung berechtigende 
Irrtümer

Erklärungsirrtum

(§ 119 I Alt. 2)

Eigenschaftsirrtum

(§ 119 II)

Übermittlungsirrtum

(§ 120)

Erklärender nutzt ein 

anderes 

Erklärungszeichen, 

als er will

→ Verschreiben, 

Versprechen etc.

Erklärender benutzt 

das gewollte 

Erklärungszeichen, 

verkennt aber 

dessen Bedeutung

Unbewusst falsche 

Übermittlung durch 

Erklärungsboten 

oder technische 

Einrichtung 

→ Softwarefehler

Erklärender irrt über 

verkehrswesentliche 

Eigenschaften

→ Ausnahmsweise 

beachtlicher 

Motivirrtum

Irrtum = unbewusstes Auseinanderfallen von objektiv Erklärtem und 
subjektiv Gewolltem



Zusammenfassung

▪ Problematik fehlenden Erklärungsbewusstseins

▪ Übermittlungsirrtum

▪ Eigenschaftsirrtum

# 2119.05.2026Prof. Dr. Philipp M. Reuß, MJur (Oxford)
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